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aktuelle Fassung neue Fassung 

 

Geschäftsanweisung für die Werkleitung 
der Stadtentwässerung Fürth (GA-StEF) 

vom 28.06.2010 
 
 

5.    Abwesenheitsvertretung 

Im Falle der Abwesenheit auf Grund von Ur-
laub, Krankheit o. ä. vertreten sich die Wer-
kleiter in Angelegenheiten von grundsätzli-
cher Bedeutung gegenseitig. 

 
In Angelegenheiten des ersten Werkleiters 
wird dieser bei Abwesenheit durch die 
zweite Werkleiterin vertreten. 

 
Die zweite Werkleiterin wird in Angelegen-
heiten der laufenden Betriebsführung von 
der durch Stadtratsbeschluss berufenen 
Stellvertretung vertreten. 
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5.    Abwesenheitsvertretung 

Im Falle der Abwesenheit auf Grund von Ur-
laub, Krankheit o. ä. vertreten sich die Wer-
kleiter in Angelegenheiten von grundsätzli-
cher Bedeutung gegenseitig. 

 
In Angelegenheiten der ersten Werkleitung 
wird diese bei Abwesenheit durch die zweite 
Werkleitung vertreten. 

 
Die zweite Werkleitung wird in Angelegen-
heiten der laufenden Betriebsführung von 
der durch Stadtratsbeschluss berufenen 
Stellvertretung vertreten. 
 
In Angelegenheiten der zweiten Werklei-
tung wird diese bei Abwesenheit durch die 
Abteilungsleitung Kanalnetz vertreten. Da-
von ausgenommen sind Angelegenheiten 
der Abteilungsleitung Abwasserreinigung, 
die in diesem Fall von der Abteilungsleitung 
Abwasserreinigung selbst vertreten wer-
den. 
Bei gleichzeitiger Abwesenheit der zweiten 
Werkleitung und der Abteilungsleitung Ka-
nalnetz wird die zweite Werkleitung von der 
Abteilungsleitung Abwasserreinigung vertre-
ten. 
 

 


